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Bebauungsplan

"Familienwohnpark im Sonnenwinkel"
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1- 11 BauNVO)
1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 - 21a BauNVO)
2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)
(§ 19 BauNVO)

0.8

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
4. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten

öffentliche Straßenverkehrsflächen
mit Straßenbegrenzungslinie

mit Straßenbegrenzungslinie

SO
(§ 11 BauNVO)
sonstige Sondergebiete

Zweckbestimmung:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)
3. Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Ein- und Ausfahrt

Max. zul. Firsthöhe
in [m] als absolute Höhenangabe
(§ 18 BauNVO)

FH 140.00 m NHN

Ein- und Ausfahrsbereich

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

11. Sonstige Planzeichen und informelle Darstellungen

Grenze des räumlichen Geltungs-

Flurstücksgrenzen mit

Bestehende Gebäude

Art der
baulichen
Nutzung

GRZFüllschema Nutzungsschablone

in [m] NHN
Firsthöhe

Verkehrsflächen mit besonderer

Elektrizität
Zweckbestimmung:

Hauptversorgungsleitung unterirdisch

Höhenquoten aus Bestandsaufmaß

Legende

Informelle Darstellung der Plan-

Satzung 13.03.2020

II Zahl der Vollgeschosse als
Maximalangabe
(§ 20 BauNVO)

Vollgeschosse
max. Zahl der

"Familienwohnpark im Sonnenwinkel"

GE
(§ 8 BauNVO)
Gewerbegebiete

Fußgängerbereich

mit Breitenangabe in [m]

mit Markierung als Bezugshöhe

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
6. Verkehrsflächen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

mit der Zweckbestimmung
Stellplätze mit Nummerierung

Zweckbestimmung

zeichnung des Bebauungsplanes

bereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksnummern

Bezeichnung der Maßnahme/M

10. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

des Pflanzgebotes

nicht standortkonkret
Anpflanzen von Bäumen

Vermaßung14.40

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
5. Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung
Spielplatz KITA

St(...)

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen

Maßnahmen zur Minderung

9. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des BundesImmissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen, einschließlich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche

der Stellplatzflächen

8. Flächen für die Regelgung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Regenwasserversickerung über
Erdbecken

nicht standortkonkret
Anpflanzen von Gehölzen

Landkreis: Leipzig
Gemeinde: Stadt Naunhof
Gemarkung: Erdmannshain

Teil B Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan "Sondergebiet Erdmannshainer Straße, Naunhof“

Im Einzelnen umfasst der Bebauungsplan auf dem Stadtgebiet Naunhof, Gemarkung Erdmannshain, 
folgende Grundstücke:

Flurstücke: 377/2 (teilweise), 279/1 und 279/2, 278/1, 278/2, 262/1 und 262/2

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Bauliche Nutzung

1.1.1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 BauNVO)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung festgesetzt:

Entsprechend § 8 BauNVO: Gewerbegebiet (eingeschränkt)  (GEe)

Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegende Gewerbegebiet dient der Unterbringung von
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben in beschränktem Umfang , in Form von
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
- Küchen- oder Cateringsbetriebe
- Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke

Entsprechend § 11 Abs. 3 BauNVO: Sonstiges Sondergebiet (SO)

hier: Handel

Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegende sonstige Sondergebiet dient der Ansiedlung
von Einzelhandelseinrichtungen. Die Gesamtverkaufsfläche wird auf 1.440 m2 beschränkt. Die
Verkaufsflächenanteile im gesamten Plangebiet gliedern sich als jeweiliges Höchstmaß wie folgt:

- Lebensmitteldiscounter mit 1.200 m2 Verkaufsfläche, mit einer Sortimentsstruktur aus 
Lebensmittel und Drogeriewaren, 

- Bäcker und Fleischerfachgeschäfte mit angedientem Imbiss bis zu einer maximalen 
Verkaufsfläche von 210 m2, einschließlich eines Freisitzfläche bis 30 m2.

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 und Abs. 2 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestimmt durch die
Festsetzung der:
- Grundflächenzahl (§§ 16 und 19 BauNVO) (0,8)
- Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 BauNVO)

hier maximal zulässige Firsthöhe von 140,00 m ü.NHN.
- Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 und 20 BauNVO) II

1.1.3 Verbot von Kellergeschossen

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO)
Die bauliche Ausbildung von Kellergeschossen in Form von Voll- oder Teilunterkellerungen mit einer
Gründungstiefe von mehr als 1,40 m ist unzulässig.

1.2 Flächen für Stellplätze und Garagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB; § 12 BauNVO)
Stellplätze sind im Baugebiet nur in den hierfür zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. Garagen
und Carports sind nur in den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Bei Planung und Bau der
offenen Einstellplätze sind die Maßgaben der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in
Wasserschutzgebieten RiStWag zu beachten.

1.3 Flächen für den Gemeinbedarf

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
Zulässig sind bauliche Anlagen eines Spielplatzes einschließlich der Nebengebäude für die Lagerung 
von Spielgeräten sowie deren Zuwegungen in Form versickerfähiger Betonpflasterflächen. Die Fläche ist 
unversiegelt anzulegen bzw. zu begrünen. 

1.4 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden als öffentliche 
Verkehrsflächen festgesetzt. Bei Planung und Bau sind die Maßgaben der Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten [RiStWag] zu beachten.

1.5 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und

Versickerung von Niederschlagswasser sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs.1 Nr.14 BauGB)
Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Die Entsorgung des Niederschlagswassers erfolgt
gedrosselt unter Berücksichtigung des Drosselwertes von 20 l/s. Die Rückhaltung des
Niederschlagswassers von Dachflächen erfolgt in einem 1,5 m tiefen unbefestigten Erdbecken. Die
Sohltiefe darf nicht überschritten werden. Die Beckenwände sind abzuböschen. Beckenwände und
-sohle sind mit einer mindestens 50 cm starken Oberbodenschicht mit abschließender geschlossener
Grasnarbe zur bekleiden und dauerhaft zu erhalten. Zur Rückhaltung von Dachwässern ist ein
Retentionsdach mit mindestens 935 m2 baulich herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Das anfallende
Oberflächenwasser aus Zufahrten und Stellflächen ist über ein Rückstauvolumen auf dem Grundstück
zwischen zu speichern. Stellplätze und ihre Zufahrten sind durch Hochborde umlaufend baulich
einzufassen. Die Dimensionierung der Regenrückhalteanlagen ist im wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahren nachzuweisen.

1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahme M 1 – Versickerungsbecken : Das Versickerungsbecken ist als begrünte Mulde mit 
geböschten Ufern und mit einer Vegetationsdecke aus Landschaftsrasen RSM 8 anzulegen. Die Fläche 
ist extensiv 2 bis 3 mal im Jahr zu mähen. Das Schnittgut ist von der Fläche zu beräumen. Die 
Durchführung der Maßnahme ist mit Fertigstellung der Gebäude durch den Bauherrn des 
Markstandortes bei der Baugenehmigungsbehörde nachzuweisen.
Maßnahme M 2 – Dachbegrünung : Die Dachflächen im Sonder- und Gewerbegebiet sind auf einer 
Fläche von 935 m2 als extensive Dachbegrünung mit der Funktion eines Retentionsdaches baulich 
anzulegen, dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen. Die Durchführung der Maßnahme ist mit 
Fertigstellung der Gebäude durch den Bauherrn des Markstandortes bei der Baugenehmigungsbehörde 
nachzuweisen.
Maßnahme M3: Ausgleichsmaßnahme Graben „Am Wall“, im Ortsteil Eicha: Außerhalb des
Geltungsbereiches und damit an anderer Stelle als am Eingriffsort wird gemäß §§ 9 Abs. 1a i.V.m. 1a
Abs. 3 S.3 BauGB folgende Maßnahme im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation
festgesetzt: Beräumung des Wallgrabens von Auffülle auf einer Länge von etwa 100 m und einer Breite
von etwa 5 m, einschließlich Böschungsherstellung, auf den Flurstücken 24/1 und 24/2 der Flur Eicha.
Die Durchführung der Maßnahme ist ein Jahr nach Baubeginn durch den Planungsträger des
Aufstellungsverfahrens bei der Baugenehmigungsbehörde nachzuweisen.
Maßnahme M 6 – Blühfläche auf privaten Grünflächen: Innerhalb der nicht überbaubaren Flächen des 
Sondergebietes ist auf 500 m2  eine naturnahe krautige Blühfläche als Extensivgrünland anzulegen. Die 
Ansaat erfolgt einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Die Ansaat erfolgt spätestens in 
der Vegetationsperiode nach Inbetriebnahme des Marktes. Die Maßnahme beinhaltet drei Jahre 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach der Pflanzung. Die Durchführung der Maßnahme ist mit 
Abnahme der Fertigstellungspflege durch den Bauherrn des Markstandortes bei der 
Baugenehmigungsbehörde nachzuweisen.

1.7 Gebiete zur Nutzung der Sonnenenergie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Im sonstigen Sondergebiet werden zur Nutzung der Sonnenenergie für die Energieerzeugung folgende
Festsetzungen getroffen: Auf der Dachfläche von 1.100 m2 ist eine Fotovoltaikanlage zu errichten und
dauerhaft zu betreiben.

1.8 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher

Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließlich

von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche

(§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)
Die Nutzung der Stellplätze in St (3) wird durch Beschilderung auf einen Zeitraum von 07:00 – 20:00 Uhr 
begrenzt.
Die Be- und Entladevorgänge für die ansässigen Betriebe sind nur im Zeitraum werktags, von 06:00 bis 
22:00 Uhr zulässig.
Im SO-Gebiet sind als Vorkehrung zur Minderung der Schalleinwirkung Be- und Entladerampen des
SB-Marktes nur im Bereich der mit dem Planzeichen 15.6 der Anlage zur Planzeichenverordnung
versehenen Gebäudekante zulässig. Der Rampentisch ist dreiseitig einschließlich Dach in
geschlossener Bauweise auszuführen. Die Ausführung des Wand- und Dachaufbaues muss dem des
Hauptgebäudes entsprechen.

1.9 Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern

(§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB (Pflanzgebote) )
Die Maßnahmen M4 beinhaltet das Anpflanzen von insgesamt 9 St Bäumen gemäß nachfolgender 
Artenliste auf den Freiflächen der Einzelhandelseinrichtung. Die Maßnahme beinhaltet drei Jahre 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach der Pflanzung, um den Erfolg sicherzustellen. 

Artenliste M4
Anzahl Art Bot Name Qualität

Feld Ahorn Acer campestre H, 3 x v, 16-18
Hainbuche Carpinus betulus 

„Fastigiata“
H, 3 x v, 16-18

Schwedische 
Mehlbeere

Carpinus x intermedia H, 3 x v, 16-18

Blutpflaume Prunus cerasifera „Nigra“ H, 3 x v, 16-18
Blumenesche Fraxinus ornus H, 3 x v, 16-18
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia H, 3 x v, 16-18
Scharlach-Kirsche Prunus sargentii H, 3 x v, 16-18
Rotdorn Crataegus laevigata H, 3 x v, 16-18
Weißdorn Crataegus monogyna H, 3 x v, 16-18
Nelkenkirsche Prunus serrulata H, 3 x v, 16-18

Die Maßnahmen M5 beinhaltet das Anpflanzen von insgesamt 120 St Sträuchern auf einer
Gesamtfläche von 130 m2 gemäß nachfolgender Artenliste auf den Freiflächen der
Einzelhandelseinrichtung. Unterhaltungsflächen und Fahrstreifen sind mit einem Landschaftsrasen
einzusäen. Die Maßnahme beinhaltet drei Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach der
Pflanzung, um den Erfolg sicherzustellen.
Artenliste M 5
Anzahl Art Bot Name Qualität
20 Kornelkirsche Cornus mas Str., 60-100
20 Bluthartriegel Cornus sanguineum Str., 60-100
20 Hasel Corylus avellana Str., 100-150
20 Weißdorn Crataegus monogyna Str., 60-100
20 Schlehe Prunus spinosa Str., 60-100
20 Hundsrose Rosa canina Str., 60-100

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 89 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 SächsBO)
Eine fluoreszierende oder grell leuchtende Farbgebung von Wand- und Dachflächen, auch in
Teilbereichen, ist unzulässig.

2.2 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung oder als Sammelwerbeanlage im Zufahrtsbereich des
Baugebietes, innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von 10 m
zulässig. Werbeanlagen mit Wechsellicht sind unzulässig.

3. Hinweise

3.1 Meldepflicht von archäologischen Funden

Entsprechend § 20 SächsDSchG besteht eine Meldepflicht von Bodenfunden. Archäologische Funde
sind sofort dem Landesamt für Archäologie Sachsen zu melden. Die Fundstellen sind vor weiterer
Zerstörung zu sichern. Vor Baubeginn ist das Landesamt für Archäologie Sachsen durch schriftliche
Anzeige zu informieren.

3.2 Altlasten

Gemäß § 15 Abs. 1 und 3 BBodSchG in Verbindung mit § 10 Abs.2 SächsABG sind bekanntgewordene
oder verursachte nicht unerhebliche Bodenbelastungen durch den Verursacher, den
Grundstückseigentümer oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt sowie weiteren Verpflichteten
gemäß BBodSchG und SächsABG unverzüglich der zuständigen Überwachungsbehörde, hier dem
Landratsamt Leipziger Land als untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, mitzuteilen.

3.3 Baugrunduntersuchungen
Zur näheren Quantifizierung der örtlichen Baugrundverhältnisse wird für die geplanten Baumaßnahmen
prinzipiell die Durchführung einer standortkonkreten Baugrunduntersuchung empfohlen. Insbesondere
sind auch die hydrologischen Gegebenheiten zu untersuchen. Werden im Rahmen von
Baugrunduntersuchungen Bohrungen abgeteuft, sind die Baugrundbohrungen entsprechend § 8 des
Geologiedatengesetzes [GeolDG] spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige
Behörde anzuzeigen. Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind
die dabei gewonnenen Bohrprofile und Laboranalysen und spätestens sechs Monate nach dem
Abschluss sind Bewertungsdaten wie Einschätzungen, Schlussfolgerungen oder Gutachten an das
LfULG zu übergeben (§ 9, 10 GeolDG).

3.4 Hinweise zu natürlicher Radioaktivität

Nach den gesetzlichen Grundlagen ist zum Schutz vor Radon für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in
Innenräumen ein Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der
Luft von 300 Bq/m3 festgeschrieben. Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch
Zutritt von Radon in Aufenthaltsräumen wird empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen
Radonschutz vorzusehen oder von einem sachkundigen Ingenieurbüro die radiologische Situation auf
dem Grundstück und den Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen. Bei geplanten
Sanierungsarbeiten an bestehenden Gebäuden empfehlen wir, die Radonsituation durch einen Gutachter
ermitteln zu lassen und ggf. Radonschutzmaßnahmen bei den Bauvorhaben vorzusehen. Bei Fragen zu
Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz kann man sich an die Radonberatungsstelle des
Freistaates Sachsen wenden:
Dresdner Straße 183
09131 Chemnitz
Telefon/Fax: (0371) 46124-221
Internet: www.strahlenschutz.sachsen.de

3.5 Nachweisverfahren zum Immissionsschutz

Im Rahmen der Bauantragsstellung ist gutachterlich nachzuweisen, dass die geplanten baulichen
Einrichtungen und Anlagen in ihren Lärmauswirkungen mit 6 dB die bezugnehmenden
Immissionsrichtwerte an den untersuchten Immissionsorten unterschreiten.

3.6 Kampfmittelfreiheit

Eine Kampfmittelbelastung ist im Baufeld nicht ausgeschlossen. Daher obliegt es dem
Bauausführenden, im Zuge geplanter Bauvorhaben eine Bodenuntersuchung zur Gefahrenvorsorge
durch eine Fachfirma durchführen zu lassen oder aber auch Vorkehrmaßnahmen zu treffen z. B. in Form
von
- visueller Beobachtung des Erdaushubes (bei Trümmergelände, verfülltem Gelände, baulichen

Anlagen in unmittelbarer Nähe etc.),

- Bohrlochsondierung auf Achsen oder im Raster (bei Einzug von Baugrubenverbau, Pfahlgründung,

Durchörterung, Rammkernsondierung etc.).

3.7 Bodenschutz

- Soweit vorhanden, sind der Mutterboden und die humusbildenden Schichten vor den Bauarbeiten
geordnet abzutragen, vor Verunreinigungen zu schützen und nach Abschluss der Arbeiten wieder
im Gelände auszubringen oder einer anderweitigen Wiederverwendung zuzuführen.

- Die zur Realisierung des o.g. Vorhabens erforderlichen Arbeiten sind so auszuführen, dass
baubetriebsbedingte Bodenbelastungen in den angrenzenden Bereichen auf das unabdingbar
notwendige Maß beschränkt werden. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind dennoch entstandene
Beeinträchtigungen zu beseitigen.

- Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden sind beim Umgang mit Betriebsstoffen
geeignete Vorkehrungen zu treffen bzw. sollte der Umgang mit diesen im Vorhabenbereich
ausgeschlossen werden.

- Ist eine Verwertung von Erdaushub im Rahmen des o.g. Bauvorhabens nicht möglich, ist dieser
nachweispflichtig einer dafür zugelassenen Verwertungs- oder Beseitigungsanlage zuzuführen.

- Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen
nicht hervorgerufen werden bzw. Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen
getroffen wird.

- Gesetzliche Grundlagen für diese Auflagen sind das Gesetz zum Schutz des Bodens
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG), die dazu erlassene Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie das Sächsische Kreislaufwirtschafts- und
Bodenschutzgesetz.

- Erdaushub, welcher nicht als Baustoff im Rahmen des Vorhabens wiederverwertet wird, unterliegt
außerdem den Bestimmungen des KrWG. Danach dürfen gemäß § 28 Abs. 1 KrWG Abfälle zum
Zwecke der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen behandelt,
gelagert oder abgelagert werden.

3.7 Vermeidungsmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahme V 1  – Fällzeitpunkt Gehölze. Im Rahmen der Baumaßnahme im 
Geltungsbereich einschließlich der Maßnahme M3 ist die Fällung von Bäumen oder die Rodung von 
Gehölzen ausschließlich im Zeitraum von Oktober bis Februar des jeweiligen Jahres zulässig.
Vermeidungsmaßnahme V 2  – Nachkontrolle Artenschutz und Ökologische Bauüberwachung: Im 
Rahmen der Baumaßnahme im Geltungsbereich einschließlich der Maßnahme M3 sind vor Baubeginn 
die zu beseitigenden Gehölze auf Höhlungen und Spalten sowie auf Besiedlung zu untersuchen. Im 
Rahmen der Baumaßnahme im Geltungsbereich und der Maßnahme M3 ist im Zuge einer Nachkontrolle 
vor Baubeginn die Fläche abzusuchen. Das Vorkommen von Amphibien im Sommerlebensraum und 
von Reptilien ist ev. unter Zuhilfenahme von Lockhöhlen oder anderen Hilfsmitteln festzustellen. Die 
Durchführung der Maßnahme ist zum Baubeginn durch den Planungsträger des Aufstellungsverfahrens 
bei der Baugenehmigungsbehörde nachzuweisen.
Vermeidungsmaßnahme V 3  – Sicherung von Oberboden: Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
ist der Oberboden auf den in Anspruch genommenen Flächen nach DIN 18 300 in einer Stärke von 30 
cm (A-Horizont) abzutragen, zu sichern und bei Bedarf wieder aufzutragen.
Vermeidungsmaßnahme V 4  – Niederschlagsrückhaltung und -versickerung: Zur Gewährleistung des 
gedrosselten Abflusses anfallender Niederschlagswässer ist im Plangebiet ein Versickerungsbecken für 
das Auffangen anfallender Dachwässer zu errichten. Die Oberflächenwasser aus den internen 
Verkehrsflächen (Zufahrten und Stellflächen) sind in Staukänalen aufzufangen und dem öffentlichen 
Kanalnetz zuzuführen. Dachwässer sind durch ein Retentionsdach mit einem Volumen von 74 m3 zurück 
zu halten.
Vermeidungsmaßnahme V 5  – Niederschlagsableitung während des Baubetriebs: Im Rahmen der 
Baumaßnahme im Geltungsbereich einschließlich der Maßnahme M3 ist durch geeignete technische 
Maßnahmen sicher zu stellen, dass ein Niederschlagszufluss aus den angrenzenden Flächen 
unterbleibt. Maschinen und Lagerflächen sind außerhalb der Baugrube auf- bzw. herzustellen.
Vermeidungsmaßnahme V 6  – Fallenwirkung: Rohrleitungen und Schächte, Im Rahmen der 
Baumaßnahme im Geltungsbereich einschließlich der Maßnahme M3 sind an Rohrleitungen und 
Schächten, von denen eine Gefährdung als Fallenwirkung für Amphibien und Reptilien ausgehen kann, 
im Zuge der Maßnahme mit Froschklappen zu versehen.
Vermeidungsmaßnahme V 7  – Grundwasserschutz: Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 
vor Verunreinigung sind folgende Maßnahmen während des Baus und des Betriebes der Anlagen im 
Plangebiet umzusetzen:
- Die durch Fahr- oder ruhenden Verkehr benutzten Flächen sind mit geschlossenen Pflaster- 

oder Asphaltflächen ohne Versickerfunktion auszubilden.
- Bauliche Maßnahmen zur Erschließung von Grundwasser oder Erdwärme sind verboten.
- Die Ausführung von Metalldächern ist verboten.
- Der Auftrag von Fassadenbeschichtungen mit fungizid wirkenden Farbschichten ist verboten.
- Die Lagerung und der Umgang mit wassergefährdeten Stoffen sind verboten.
- Der Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ist verboten.
- Die Verwendung von Auftausalzen im Winterdienst ist verboten
- Die Verwendung von chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln ist verboten.

1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom __________ die Aufstellung des Bebauungsplans
„Sondergebiet Erdmannshainer Straße“ beschlossen und am __________ im Mitteilungsblatt der
Stadt Naunhof öffentlich bekannt gemacht.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

2. Der Stadtrat hat am __________ den Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet
Erdmannshainer Straße“ mit Begründung gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung und
Auslegung bestimmt. Der Bebauungsplan „Sondergebiet Erdmannshainer Straße“ wird in der
Zeit vom __________ bis __________ in der Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, während der
Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung erfolgt mit dem Hinweis, dass
Bedenken und Anregungen von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden
können. Die Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Naunhof Nr.
__________ vom __________

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom __________. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

4. Der Stadtrat hat am __________. den Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet
Erdmannshainer Straße“ mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Der
Bebauungsplan „Sondergebiet Erdmannshainer Straße“ wird in der Zeit vom __________ bis
__________ in der Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, während der Dienstzeiten öffentlich
ausgelegt. Die öffentliche Auslegung erfolgt mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können. Die
Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Naunhof Nr. __________
vom __________

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom __________ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

6. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Hinweise und Anregungen in seiner Sitzung am __________
abgewogen. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

7. Die Übereinstimmung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem
Liegenschaftskataster wird mit Stand vom __________ bescheinigt.

Borna, den __________ Siegel Vermessungsamt

8. Der Bebauungsplan wurde am __________ vom Stadtrat als Satzung beschlossen und die
Begründung gebilligt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

9. Die vorstehende Satzung zum Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass
der Inhalt des zeichnerischen und textlichen Teils dieses Bebauungsplanes mit dem
Satzungsbeschluss vom __________ übereinstimmt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

10. Die Satzung über den Plan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu
erhalten ist, wurden am __________ im Mitteilungsblatt Nr. __________ der Stadt Naunhof
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen. Die Satzung ist am __________ in
Kraft getreten.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

3.8 Sicherung Vermessungsfestpunkte

Vermessungsfestpunkte sind zu erhalten. Besteht die Gefahr der Beeinträchtigung, sind durch
geeignete Maßnahmen die Festpunkte so zu schützen, dass durch Bauarbeiten, Baustoffablagerungen,
Baustellenverkehr oder andere Handlungen Beschädigungen oder Lageänderungen verhindert wird.
Schutzmaßnahmen, welche Erkennbarkeit und Verwendbarkeit der Festpunkte beeinträchtigen können,
sind mit dem
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
PF 100244
01072 Dresden
T. 0351 8283-0
E: poststelle@geosn.sachsen.de.

3.9 Nachweisführung Grundstückszufahrten

Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist gegenüber dem Straßenbaulastträger für die gemäß
Planzeichen 6.4 Ein- und Ausfahrtsbereich festgesetzten Grundstückszufahrten der Nachweis zu führen,
dass diese regelkonform errichtet und genutzt werden können. Die Errichtung ist nur mit Zustimmung
des Straßenbaulastträger zulässig.
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